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Anlage 21 

zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO 

 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung an Gemeinden (GV) 

(ANBest-G) 

 

Die ANBest-G enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 

das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in Verbindung mit § 36 VwVfG sowie notwendige Erläuterungen. Sie sind 

Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet wer- 

den. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistun-

gen Dritter, Erträge aus der zinsbringenden Geldanlage) und der Eigenanteil der oder des Zuwendungs- 

empfangenden sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausga- 

ben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die einzelnen 

Ausgabeansätze dürfen um bis zu 30 vom Hundert überschritten werden, soweit die Überschreitung durch 

entsprechende Einsparungen bei anderen Ausgabeansätzen ausgeglichen werden kann. Bei Hochbauten  

sind einzelne Ausgabeansätze im Sinne dieser Vorschrift die jeweiligen Kostengruppen 100 bis 700 der  

DIN 276. Beruht die Überschreitung eines Ausgabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, 

insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finan-

zierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 5 finden bei Festbetragsfinan- 

zierung keine Anwendung. 

 

1.3 Die Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewilligung zugrunde liegenden Planung sowie den  

technischen und baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abge-

wichen werden, als die Abweichung nicht erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, wenn sie zu einer 

wesentlichen Änderung des Bau- und/oder Raumprogramms (baufachlich) führt und/oder das Gesamter- 

gebnis des Finanzierungsplans überschritten wird. 

 

1.4 Für die Anforderung und Auszahlung der Zuwendung gilt Folgendes: 

 

1.4.1 Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Betriebskostenförderung (Festbetragsfinanzierung) von Per- 

sonal- und Sachausgaben (ganzjährige Maßnahmen) werden die Zuwendungen anteilig zum 1. April und  

1. Oktober des Haushaltsjahres ohne Anforderung ausgezahlt. 

 

1.4.2 Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Betriebskostenförderung (Fehlbedarfsfinanzierung) von Per-

sonal- und Sachausgaben und bei Einzelmaßnahmen (zum Beispiel Veranstaltungen) dürfen die Zuwen- 
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dungen nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie voraussichtlich innerhalb von drei Monaten 

nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

 

1.4.3 Bei der Förderung von Hochbauvorhaben erfolgt die Auszahlung in folgenden Teilbeträgen: 

 

35 vom Hundert der Zuwendung nach Vergabe des Rohbauauftrages, 

35 vom Hundert der Zuwendung nach Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus, 

20 vom Hundert der Zuwendung nach Anzeige der abschließenden Fertigstellung der genehmigten bauli-

chen Anlagen, 

10 vom Hundert der Zuwendung nach Vorlage des Verwendungsnachweises. 

 

1.4.4 Bei der Förderung anderer Vorhaben (zum Beispiel Tiefbau, Einrichtungsgegenstände) dürfen Zuwendun- 

gen - jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgebender und den vorgesehenen ei-

genen und sonstigen Mitteln der oder des Zuwendungsempfangenden - nur soweit und nicht eher angefor- 

dert werden, als sie voraussichtlich innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im 

Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

 

1.4.5 Die Anforderung muss in den Fällen der Nummern 1.4.2, 1.4.3 und 1.4.4 die zur Beurteilung des Mittelbe- 

darfs erforderlichen Angaben (voraussichtlich fällige Zahlungen abzüglich erwarteter Einnahmen einschließ-

lich Zuwendungen Dritter, Eigenanteil und dem Projekt zuzurechnender gegebenenfalls vorhandener Geldbe-

stände) enthalten. 

 

1.4.6 Sofern die Förderung ausschließlich oder teilweise über 

 

- feste Beträge (VVG Nr. 2.3 und 2.3.1 zu § 44 LHO) oder 

- vereinfachte Kostenoptionen (VVG Nr. 2.3.2 zu § 44 LHO) 

 

 erfolgt, wird auf die Einhaltung des Verbrauchs der angeforderten Mittel innerhalb von drei Monaten nach 

Auszahlung verzichtet. 

 

 Für die durch feste Beträge und vereinfachte Kostenoptionen abgedeckten Ausgaben entfällt der Nachweis 

der Ausgaben. Davon unberührt sind im Zuwendungsbescheid benannte Belege, die dem Nachweis der  

vorgenannten festen Beträge oder vereinfachten Kostenoptionen dienen. 

 

1.4.7 Die Zuwendungen sind auf einem gesonderten Konto zu bewirtschaften. 

 

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies all - 

gemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 

 

1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid zu widerrufen, wenn sich herausstellt, 

dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

 

 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach dem Finanzierungsplan zuwendungsfähigen Ausgaben für 

den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermä-

ßigt sich die Zuwendung 

 

2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgebender und den vorge- 

sehenen eigenen und sonstigen Mitteln der oder des Zuwendungsempfangenden, 

 

2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe Zu- 

wendungszweck sowohl vom Land Brandenburg als auch vom Bund und/oder einem anderen Land durch 

Fehlbedarfsfinanzierung gefördert, ist Nummer 2.1 sinngemäß anzuwenden. 

 

2.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben auf einen Betrag unterhalb der 

Zuwendung ermäßigen, auf die Höhe der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben. 

 

2.4 Dies gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die 

zuwendungsfähigen Ausgaben oder Deckungsmittel um mehr als 500 Euro ändern. 
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3 Vergabe von Aufträgen und Beschaffungen 

 

 Es gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung. 

 

3.1 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 des  

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Sektorenauftraggeber im Sinne des § 100 GWB oder 

Konzessionsgeber im Sinne des § 101 GWB sind, sind sie verpflichtet, die VV zu § 55 LHO in der jeweils 

geltenden Fassung anzuwenden. 

 

 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 4 GWB sind 

und der zu vergebende Bauauftrag und - soweit einschlägig - ein damit in Verbindung stehender Dienstleis-

tungsauftrag oder Wettbewerb den jeweils gültigen Schwellenwert nach § 106 GWB erreichen oder über-

schreiten, sind sie verpflichtet, die entsprechenden VV zu § 55 LHO in der jeweils geltenden Fassung anzu-

wenden. 

 

 Verpflichtungen zur Anwendung von Vergaberecht aus anderen Rechtsgründen bleiben unberührt. 

 

3.2 Sofern die Zuwendungsempfangenden nicht unter Nummer 3.1 fallen, haben sie ab einem Beschaffungswert 

von mehr als 2.500 Euro (ohne Umsatzsteuer) mindestens drei vergleichbare Angebote oder Preisvergleiche 

einzuholen und die Auswahlgründe zu dokumentieren. 

 

3.3 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Vergabeprüfungen beziehungsweise Prüfungen in Bezug auf die 

Einhaltung des Grundsatzes einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung durchzuführen. 

 

 Die Verpflichtungen aus den Nummern 3.1 und 3.2 unterliegen keiner zuwendungsrechtlichen Überprüfung, 

soweit die durch Aufträge verursachten Ausgaben ausschließlich gefördert werden über 

 

- feste Beträge (VVG Nr. 2.3 und 2.3.1 zu § 44 LHO) oder 

- vereinfachte Kostenoptionen (VVG Nr. 2.3.2 zu § 44 LHO). 

 

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

 

 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den  

Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die oder der Zuwendungsempfangende  

darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig  

verfügen. 

 

5 Mitteilungspflichten der oder des Zuwendungsempfangenden 

 

 Die oder der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, 

wenn 

 

5.1 sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr  

als 7,5 vom Hundert oder mehr als 10.000 Euro ergibt. Er ist ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach 

Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises beziehungsweise der  

Verwendungsbestätigung - weitere Zuwendungen für denselben Zuwendungszweck bei anderen öffentli- 

chen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten  

erhält, 

 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich  

ändern oder wegfallen, 

 

5.3 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht  

zu erreichen ist, 

 

5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von 

drei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können. Dies gilt nicht im Falle von Förderungen, die 

ausschließlich oder teilweise über feste Beträge oder vereinfachte Kostenoptionen erfolgen. Es wird auf 

Nummer 1.4.6 hingewiesen, 

 

5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden. 
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6 Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 

 

6.1 Die oder der Zuwendungsempfangende muss für jede Baumaßnahme eine Baurechnung führen. Besteht  

eine Baumaßnahme aus mehreren Bauobjekten/Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu führen. 

 

6.2 Die Baurechnung besteht aus 

 

6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe des 

Zuwendungsbescheides); werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von anderen 

Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Bücher unmittelbar oder durch ergänzende  

Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können sie zur Prüfung dem Verwendungs-

nachweis beigefügt werden, so braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht geführt zu werden, 

 

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet entsprechend Nummer 6.2.1, 

 

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplänen, 

 

6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr, 

 

6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen, 

 

6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der Mittel, 

 

6.2.7 den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegten Bauunterlagen, 

 

6.2.8 der Berechnung der ausgeführten Flächen und des Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei Hochbauten) und  

bei Wohnbauten der Wohn- und Nutzflächenberechnung nach DIN 283, 

 

6.2.9 dem Bautagebuch. 

 

7 Nachweis der Verwendung 

 

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von sechs Monaten nach Erfül-

lung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch nach Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 

folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Bei der Förderung  

von Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben) ist der Verwendungsnachweis innerhalb von drei Mona- 

ten nach Abschluss der Maßnahme, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Monats nach Ablauf des  

Haushaltsjahres vorzulegen. 

 

7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

 

7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis kurz darzustellen  

und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist auf die wichtigsten Positionen des  

zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten 

Arbeit zu erläutern. Soweit technische Dienststellen der oder des Zuwendungsempfangenden beteiligt wa- 

ren, sind die Berichte dieser Stellen beizufügen. 

 

7.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des  

Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zu- 

sammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. 

Soweit die oder der Zuwendungsempfangende die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Um- 

satzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 

 

Im Falle der Förderung über feste Beträge oder vereinfachte Kostenoptionen ist nach den Vorgaben der  

Bewilligungsbehörde ein angepasster zahlenmäßiger Nachweis einzureichen. 

 

7.5 Sofern im Zuwendungsbescheid eine Verwendungsbestätigung ohne Vorlage von Belegen zugelassen ist,  

ist dafür die Anlage 22 zu VVG Nr. 10.4 zu § 44 LHO (Verwendungsbestätigung) zu verwenden, soweit  

im Zuwendungsbescheid oder in besonderen Nebenbestimmungen nichts anderes bestimmt ist. 
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7.6 Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird verzichtet. Im Verwendungsnachweis beziehungsweise in der 

Verwendungsbestätigung ist zu erklären, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und  

sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

 

7.7 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung  

zusammenhängenden Unterlagen sowie im Fall des Nachweises beziehungsweise der Bestätigung der Ver-

wendung auf elektronischem Wege eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises beziehungsweise der 

Verwendungsbestätigung zehn Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises beziehungsweise der Ver-

wendungsbestätigung aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine 

längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die Bewilligungsbehörde kann nach pflichtgemäßem Ermessen 

eine kürzere Aufbewahrungsfrist festlegen. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwen-

det werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen einer in der öffentlichen Ver-

waltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

 

7.8 Darf die oder der Zuwendungsempfangende zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiter-

leiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber entsprechend den Allgemeinen Nebenbe- 

stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) zu erbringenden Zwischen- und Verwen-

dungsnachweise mit Belegen dem Verwendungsnachweis nach Nummer 7.1 beziehungsweise der Verwen-

dungsbestätigung ohne Vorlage von Belegen nach Nummer 7.5 beizufügen. 

 

8 Prüfung der Verwendung 

 

8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern  

sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen 

zu lassen. Die oder der Zuwendungsempfangende hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die 

notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nummer 7.8 sind diese Rechte der Bewilligungsbe-

hörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

 

8.2 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei der oder dem Zuwendungsempfangenden zu prüfen. Hat die  

oder der Zuwendungsempfangende Mittel an Dritte weitergeleitet, darf er auch bei diesen prüfen. Eine 

überörtliche Prüfung nach dem Gemeindehaushaltsrecht bleibt unberührt. 

 

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbe-

sondere § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften 

mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. Dies  

gilt insbesondere, wenn 

 

9.1.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

9.1.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

 

9.1.3 die Ausgaben sich nachträglich ermäßigen oder eine Änderung der Finanzierung nach Nummer 2 eingetre- 

ten ist. 

 

9.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit die oder der Zu-

wendungsempfangende 

 

9.2.1 die Zuwendung in den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von drei Monaten nach Auszah-

lung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder 

 

9.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Ver-

wendungsnachweis beziehungsweise die Verwendungsbestätigung nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mittei-

lungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

9.3 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 49a Absatz 3 

VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 

 

9.4 Werden Zuwendungen in den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von drei Monaten nach 

der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht 
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zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentspre-

chenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 

BGB jährlich zu verlangen. 

 


